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EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête auprès des cantons 

Stand: Schuljahr 2024-25 / Etat: année scolaire 2024-2025 

 

Promotion: konsultierte Instanzen / Promotion: instances consultées 

Sekundarstufe I / Degré secondaire I 

Kanton  Frage 82: Wer wird gemäss kantonalen Regelungen beim Entscheid über die Promotion in die 

nächste Klasse konsultiert? 

Vorgegebene Antwortkategorien: Lehrpersonen; Lehrerkonferenz; Schulleitung; 

Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission, Schulpflege, Schulinspektorat, Gemeinderat etc.); Eltern; 

Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler; Andere Instanzen  

Bemerkungen 

Canton Question 82 : Selon la réglementation cantonale, qui est consulté pour la décision de 

promotion dans la classe supérieure ? 

Catégories de réponses définies au préalable : Enseignant(e)s ; Conférence des enseignant(e)s ; 

Direction d’établissement ; Autorité chargée du contrôle de l’enseignement (commission scolaire, 

inspectorat, etc.) ; Parents / représentants légaux ; Élèves ; Autres instances 

Remarques 

AG Lehrpersonen; Eltern / Erziehungsberechtigte   

AI Klassenlehrperson, Erziehungsberechtigte    

AR Lehrpersonen; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler    
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BE-d / 

BE-f 

Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern   

BL Lehrpersonen Klassenkonvent; bei Nichtbeförderung, freiwillige 

Wiederholung und Wechsel des Leistungszugs: 

Schulleitung und Erziehungsberechtigte 

Übertrit PS-Sek neu gemäss VO Laufbahn § 35: 

Besteht zwischen der Leistungsbeurteilung und der 

Gesamtbeurteilung eine Diskrepanz, welche zu einer 

von der Leistungsbeurteilung abweichenden 

Zuweisungsempfehlung führt, unterbreitet die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ihren bzw. 

seinen schriftlich begründeten Zuweisungsvorschlag 

vorgängig der Schulleitung zur Genehmigung. 

BS Lehrerkonferenz; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler; Andere 

Instanzen  

An der Sekundarschule gibt es keine verfügten 

Remotionen. Eine ausserordentliche Wiederholung 

eines Schuljahres kann auf 

Wunsch des Lehrpersonenteams oder der 

Erziehungsberechtigten geprüft werden. Die 

Schulleitung entscheidet aufgrund einer Empfehlung 

des Lehrpersonenteams und nach Anhörung der 

Erziehungsberechtigten 

 

Andere Instanzen: Schulpsychologischer Dienst, 

Kinder- und Jugendschutz, Schularztamt, private Ärzte 

FR-d Lehrpersonen; Schulleitung    

FR-f Enseignant(e)s ; Direction d'établissement    
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EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête auprès des cantons 

Stand: Schuljahr 2024-25 / Etat: année scolaire 2024-2025 

 

GE Enseignant-e-s ; Conférence des enseignant-e-s ; Parents-représentants légaux ; Autres instances Autres instances : Membres de l'équipe médico-

psycho-sociale 

GL Die Lernenden durchlaufen in der Regel eine ordentliche schulische Laufbahn, ohne dass dazu 

Promotionsentscheide erforderlich sind.  

Zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Kind und 

der Lehrperson findet jährlich ein Austausch über den 

Lern- und Entwicklungsstand statt (Jahresgespräch). 

Falls angezeigt, ist dabei über Massnahmen zu 

befinden oder ein schulischer Laufbahnentscheid zu 

fällen. 

GR Lehrpersonen; Lehrerkonferenz; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und 

Schüler  

  

JU Enseignants (par le conseil de module) ; Parents (représentants légaux) ; Élèves   

LU Eltern / Erziehungsberechtigte; Lehrpersonen; Schülerinnen und Schüler    

NE Conférence des enseignant(e)s et les représentants légaux    

NW Lehrpersonen; Lehrerkonferenz; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte  nur Mittelschule: Lehrerkonferenz 

OW Lehrpersonen; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler     

SG Lehrpersonen; Eltern /Erziehungsberechtigte   

SH Lehrpersonen; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler    

SO Eltern, Klassenlehrperson bzw. Klassenkonferenz   

SZ Lehrpersonen; Schulleitung; Eltern / Erziehungsberechtigte. bei Bedarf Abteilung Schulpsychologie, 

Schulrat 
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TG Lehrpersonen; Eltern / Erziehungsberechtigte Im Grundsatz hat der Schüler/ die Schülerin das Recht 

auf den Übertritt in die nächste Klasse. Im 

abweichenden Fall werden alle Betroffenen 

einbezogen. 

TI Consiglio di classe (docenti che insegnano nella stessa classe)   

UR Lehrpersonen; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler   

VD Enseignant(e)s ; Autres professionnelles et professionnels (psychologues, psychomotriciennes et 

psychomotriciens, ou logopédistes en milieu scolaire - PPLS) 

Les parents sont entendus 

VS-f / 

VS-d 

Les parents ; Conférence des enseignant(e)s ; Direction d'établissement ; Inspecteurs   

ZG Lehrpersonen; Eltern / Erziehungsberechtigte; Schülerinnen und Schüler    

ZH Der Übertritt in die nächste Klasse erfolgt in der Regel stillschweigend Über die Promotion entscheiden im Zweifelsfall 

Lehrpersonen, Schulleitung und 

Eltern/Erziehungsberechtigte gemeinsam.  

FL Lehrerkonferenz  Nur diejenigen Lehrpersonen, die in der betreffenden 

Klasse unterrichten. 

 


